
Gleichberechtigung und des gegenseitigen Vorteils aus. Deshalb unterstützen 
beide Staaten die Einberufung einer Weltkonferenz für Handel und Ent
wicklung und die Bildung einer internationalen Handelsorganisation, was 
zweifelsohne zur weltweiten Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz und zur weiteren Entfaltung des friedlichen Wettbewerbs zwi
schen Ländern mit verschiedenen gesellschaftlichen Systemen beitragen würde.

II

Die ökonomischen Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Volksrepublik Polen entwickeln sich auf der Grundlage 
der Beschlüsse der Ersten Sekretäre der kommunistischen und Arbeiterpar
teien und der Vorsitzenden der Ministerräte der Mitgliedländer des Rates 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe vom Juni 1962 und Juli 1963. Die Deutsche 
Demokratische Republik und die Volksrepublik Polen treten im itat für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe für eine ständige Vertiefung der Zusammen
arbeit, der Spezialisierung und der sozialistischen internationalen Arbeitstei
lung ein. Der Kampf der sozialistischen Länder für die friedliche Koexistenz 
und für den Sieg im friedlichen Wettbewerb mit dem Kapitalismus erfordert 
die schnelle Entwicklung der Produktivkräfte auf den wissenschaftlich-tech
nischen Höchststand und die maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität 
sowie die Erreichung niedrigster Selbstkosten und höchster Qualität der Er
zeugnisse.

Es bestehen günstige Möglichkeiten für eine enge wirtschaftliche und wis
senschaftlich-technische Zusammenarbeit auf allen Gebieten der Industrie, 
der Geologie, des Verkehrs, des Nachrichtenwesens und der Land- und Forst
wirtschaft zwischen beiden Ländern.

Seit dem Besuch der Partei- und Regierungsdelegation der Volksrepublik 
Polen in der Deutschen Demokratischen Republik im Oktober 1962 hat sich 
die ökonomische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern weiter entwik- 
kelt.

Der gemeinsam durchgeführte Bau der Erdölfernleitung „Freundschaft" 
steht kurz vor der Fertigstellung. Das Abkommen über die Zusammenarbeit, 
die Gewährung wissenschaftlich-technischer Hilfe und die Kreditlieferungen 
der Deutschen Demokratischen Republik beim Aufschluß der Braunkohle
tagebaue Turow und Konin in der Volksrepublik Polen sowie die Lieferun
gen von Steinkohle und Steinkohlenkoks aus der Volksrepublik Polen an die
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